
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 12 NotwegeG
 NotwegeG - Notwegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Das Gericht hat alle für die Begründung des Notwegs, für dessen Gestaltung und für die Feststellung der

Entschädigung maßgebenden Verhältnisse unter Beiziehung eines mit den örtlichen und wirtschaftlichen

Verhältnissen vertrauten Sachverständigen zu erheben.

2. (2)In das Verfahren können auch Liegenschaften, die der Antragsteller in seinem Antrag nicht in Anspruch

genommen hat, einbezogen werden, sofern deren Belastung zur zweckmäßigen Gestaltung des Notwegs

erforderlich ist. Den Eigentümern dieser Liegenschaften sind der Antrag und die bisherigen Verfahrensergebnisse

wie eine Klage zuzustellen.
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